
 ja Ich bin durch die angezeigte Tat selbst
 nein geschädigt bzw. verletzt worden.

 ja Hiermit stelle ich unter allen rechtli-
 nein chen Gesichtspunkten Strafantrag.
 behalte ich mir vor

 ja  Auf die Schilderung in der Strafanzeige
 nein* nehme ich Bezug.

 ja  Hiermit beantrage ich, soweit rechtlich
 nein zulässig und soweit es zu einer Ankla-
 behalte ich mir vor  geerhebung kommt, das Entschädi-

gungsverfahren durchzuführen.

 Ich beantrage:
    Ersatz meines fi nanziellen Scha-

dens. Er beläuft sich auf               €. 
   Belege habe ich beigefügt / 

werde ich nachreichen.

    Zuerkennung eines angemessenen 
Schmerzensgeldes

    Festzustellen, dass der Täter ver-
pfl ichtet ist, den mir aus der Tat/
den Taten erwachsenen weiteren 
materiellen und immateriellen 
Schaden zu ersetzen.

Antragsformular

* dann nähere Schilderung (s. Flyer „2 in 1“) www.justiz.nrw.de

Recht einfach:
Schadensersatz im Strafprozess.
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Alle Broschüren und Faltblätter des Justizministeriums fi nden Sie 
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Bestell formular eingestellt.

Telefonisch können Sie alle Veröffentlichungen bei Call NRW, 

werktags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter 0180 3 100 110 

(0,09 €  pro Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise 

für Mobilfunkteilnehmer) bestellen.

Druck:
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Möhlendyck 50 

47608 Geldern

druckerei@jva-geldern.nrw.de

Opfer von Straftaten haben bereits im Strafverfahren 
die Möglichkeit, vom Täter eine Entschädigung – zum 
Beispiel Schadensersatz und Schmerzensgeld – zu er-
langen. Sie ersparen sich so einen kostenträchtigen 
und zeitaufwändigen Zivilprozess. Die Strafprozess-
ordnung sieht das seit langem vor.

Der Aufwand ist gering. Sie können einen entsprechen-
den Antrag zusammen mit der Strafanzeige stellen. Nach 
der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft kann 
das Gericht dann im Strafverfahren sowohl über die Be-
strafung des Angeklagten als auch über dessen Entschä-
digungspfl icht entscheiden. Es gilt das Prinzip „2 in 1“.

Dieses Informationsblatt soll den durch eine Straftat Ge-
schädigten den einfachen und effi zienten Weg erläutern, 
wie er oder sie von dem Täter im Strafprozess eine Ent-
schädigung erhält. 

Ich hoffe, dass Opfer von Straftaten künftig vermehrt 
nach dem Prinzip „2 in 1“ vorgehen werden, um so einen 
schnellen und kostengünstigen Ausgleich für erlittene 
Schäden zu erlangen.

Roswitha Müller-Piepenkötter
Justizministerin des Landes
Nordrhein-WestfalenDatum Unterschrift

Name 

Anschrift 

 



Ergänzende Angaben:

Das Antragsformular kann bei Erstat-
tung der Strafanzeige bei der Polizei 
oder später bei der Staatsanwaltschaft 
oder dem Gericht abgegeben werden.

Was bedeutet das Prinzip „2 in 1“?
Wer Opfer einer Straftat geworden ist, kann Schadens-
ersatz oder Schmerzensgeld nicht nur durch eine Kla-
ge vor dem Zivilgericht, sondern schon im Strafprozess 
gegen den Angeklagten erlangen. Bestrafung und Ver-
urteilung zu Entschädigungsleistungen erfolgen in ei-
nem Verfahren, kurz: „2 in 1“.

Was sind die Voraussetzungen?
Voraussetzung ist nur ein entsprechender Antrag des 
Geschädigten. Einen Rechtsanwalt braucht man dazu 
nicht. Ein geforderter Geldbetrag ist in der Regel ge-
nau zu beziffern. Die Höhe eines Schmerzensgeldes 
kann in das Ermessen des Gerichts gestellt werden. Die 
Tatsachen, die den Anspruch begründen sollen (z. B. 
die Schilderung der Straftat, Angaben zu den erlitte-
nen Verletzungen und Vermögensschäden), müssen so 
vollständig wie möglich angegeben werden; Beweismit-
tel sollten benannt oder beigefügt werden (z. B. Rech-
nungen).

Wann und wo kann ein Antrag gestellt werden?
Der Antrag kann schon bei Erstattung der Strafanzei-
ge bei der Polizei schriftlich gestellt, er kann aber auch 
später bei der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht 
eingereicht werden. Eine mündliche Antragstellung bei 
Gericht ist ebenfalls möglich. Hält das Gericht ergän-
zende Angaben für erforderlich, fragt es bei dem An-
tragsteller nach.

Welche Rechte hat der Antragsteller?
Der Antragsteller wird von Ort und Zeit der Gerichts-
verhandlung benachrichtigt. Er kann an der gesamten 
Verhandlung teilnehmen und hat das Recht, gehört zu 
werden. Auch kann er jederzeit Fragen und Beweisan-
träge stellen.

Welche Entscheidungen kann das Strafgericht treffen? 
Verurteilt das Strafgericht den Angeklagten wegen der 
ihm vorgeworfenen Straftat, entscheidet es in der Re-
gel in seinem Urteil zugleich über die Ansprüche des Op-
fers.

Das Gericht trifft keine Entscheidung über den Entschä-
digungsantrag, wenn der Angeklagte freigesprochen wird, 
der Antrag unzulässig ist oder dem Gericht unbegründet 
erscheint oder – ausnahmsweise – wenn der Antrag sich 
zur Erledigung im Strafverfahren nicht eignet.

Was kann man tun, wenn das Strafgericht nicht oder 
nur teilweise entschieden hat?
Trifft das Gericht über den geltend gemachten Entschä-
digungsanspruch keine Entscheidung oder entspricht es 
dem Antrag nur teilweise, kann der Geschädigte seinen 
Anspruch vor einem Zivilgericht weiter verfolgen.

Wer trägt die Kosten des Verfahrens?
Wird dem Geschädigten die beantragte Entschädigung 
zugesprochen, ist das Verfahren für ihn kostenlos; sei-
ne notwendigen Auslagen, zum Beispiel Verdienstausfall 
wegen Teilnahme an der Gerichtsverhandlung, trägt der 
Angeklagte.

Selbst wenn der Entschädigungsantrag keinen Erfolg 
hat, muss der Geschädigte – anders als im Zivilprozess –
jedenfalls keine Gerichtsgebühren zahlen. Schon deshalb 
ist das Prinzip „2 in 1“ immer kostengünstiger als eine Zi-
vilklage.

Warum Sie das Prinzip „2 in 1“ nutzen sollten:

  Schnelle Schadenswiedergutmachung bereits
 im Strafprozess

 Aufklärung des Sachverhalts durch das Strafgericht

 Kein gesonderter Zivilprozess notwendig

 Einfache Antragstellung

 Recht zur Teilnahme an der gesamten
 Strafverhandlung

 Frage- und Beweisantragsrecht

 Kostenersparnis

 Keine Gefahr von Rechtsverlusten: Anrufung des
 Zivilgerichts auch nach einer Entscheidung
 des Strafgerichts möglich


